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Antrag zur IBMA DA Mitgliedschaft 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir begrüßen Ihr Interesse an einer Mitgliedschaft im deutsch-österreichischen Dachverband der 

Hersteller biologischer Pflanzenschutzmittel. 

Für den Erwerb der Mitgliedschaft füllen Sie das angefügte Beitrittsformular aus. Mit dem Beitritt 

bekennen Sie sich zu den Werte des Vereins, die in der Satzung und den Leitlinien (Guidelines) 

festgelegt sind. Eine Voraussetzung für eine ordentliche Mitgliedschaft ist die Mitgliedschaft im 

IBMA Global. Für assoziierte Mitglieder ist dies nicht erforderlich. 

Der unterzeichnete Aufnahmeantrag ist ggf. mit einer Kopie der Beitrittsbestätigung des IBMA 

Global an Brigitte Kranz (Kontaktdaten unten) zusenden.  

Über die Aufnahme entscheidet die Mitgliederversammlung durch Beschluss und unter 

Ausschluss des Rechtsweges. Die Mitgliedschaft beginnt mit dem Aufnahmebeschluss. 

Wir laden Sie ausdrücklich zur aktiven Mitarbeit in den nationalen und internationalen 

Arbeitsgruppen ein.  

 

Mit freundlichen Grüßen  
Brigitte Kranz 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Leitlinien finden sich im Anhang und die Satzung auf der Homepage. 
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Mitgliedschaften im IBMA D/A gemäß der Satzung: 
 
Ordentliches Mitglied  

kann grundsätzlich jede natürliche und juristische Person werden, die in Deutschland und 

Österreich gewerbsmäßig von Fachgremien anerkannte Produkte des Biologischen 

Pflanzenschutzes entwickelt, herstellt und/oder im Bereich des Pflanzenschutzes umsatzmäßig 

überwiegend biologische Produkte, das heißt Nützlinge, Nematoden, Mikroorganismen, 

Naturstoffe und Pheromone vertreibt oder Produkte des biologischen Pflanzenschutzes 

zugelassen hat. Ordentliche Mitglieder müssen auch Mitglieder beim globalen IBMA sein. 

 

Assoziiertes Mitglied  

kann eine Organisation, Institution oder ein Consultant sein, der sich mit dem Biologischen 

Pflanzenschutz befasst. Eine Mitgliedschaft beim globalen IBMA ist nicht verpflichtend.   

 

Ehrenmitgliedschaft  

Die Ehrenmitgliedschaft können Personen erwerben, die sich in besonderem Maße um den 

Biologischen Pflanzenschutz verdient gemacht haben. Die Aufnahme erfolgt durch Beschluss der 

Mitgliederversammlung. 

 

Jahresbeitrag für ordentliche Mitglieder 

Die Höhe des Jahresbeitrages richtet sich nach der Höhe des Jahres-Nettoumsatzes im Vorjahr. 

Die Festsetzung erfolgt über eine verbindliche Selbsteinstufung. Der Betrag wird zu Beginn des 

Kalenderjahres entrichtet.  

Stand 2018 

Umsatz in Mio. € im 
Vorjahr  

< 0,5 0,5 - 1,0 1,0 - 2,0 2,0 - 4,0 4,0 - 8,0 > 8,0 

Mitgliedsbeitrag im 
Kalenderjahr  

500,- 1.000,- 1.500,- 2.500,-  3.500,-  4.500,- 

 

Das Weitere regelt die Satzung. 
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Beitrittsformular 
 
 
 
 
Name der Firma           

 

Rechtlicher Sitz des Unternehmens  

            

 

Deutsche und/oder österreichische Handelsniederlassung 

            

 

USt-Id-Nummer          

 

Webseite           

 

Verantwortliche Kontaktperson zum Verband 

Name:            

Position:           

Tel.:            

E-Mail:            
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Angaben zum Unternehmen  

 

Verantwortliche Leitung          

 

Gründung            

Mitarbeiterzahlen           

 

Geschäftsfelder des Unternehmens 

            

            

 

Produkte oder Dienstleistungen:         

            

            

 

Zulassungen:            

            

            

 

Aktivitäten im Bereich Biologischer Pflanzenschutz gemäß § 2(2) der Satzung.  
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Erklärung 

 

 Wir haben die Informationen zu Beitrittsformalitäten wie Selbsteinstufung, Fälligkeiten, die 

Satzung, die Leitlinien des IBMA D/A zur Kenntnis genommen.  

 Wir erkennen sie hiermit an.  

 Wir verpflichten uns die Vorgaben einzuhalten und die Selbsteinstufung korrekt 

vorzunehmen. 

 Mit den Beitrittsformularen reichen wir die Kopie einer Beitrittsbestättigung des IBMA 

Global ein. 

 

 

Stempel Firma / Institution  

 

 

 

 

              

Ort, Datum       Unterschrift 
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Leitlinien des IBMA D/A (Guidelines) 

Wir fördern das Konzept des integrierten Pflanzenschutzes durch Entwicklung biologischer und 

biotechnologischer Verfahren und Produkte für Landwirtschaft, Gartenbau, öffentliches Grün und 

Hobbygartenbau. Wir bieten sichere und wirksame Produkte. Wir respektieren unsere Umwelt. 

Wir produzieren, verpacken und etikettieren unsere Produkte Ressourcen schonend und sicher. 

Wir arbeiten unter Anwendung kosten- und energieeffizienter Materialien. Wir handeln unter 

Einhaltung der Gesetze und Verordnungen der Länder, in denen wir tätig sind. Wir gehen mit 

menschlicher Gesundheit und Sicherheit verantwortungsvoll um. Wir bieten professionelle 

Beratung und Unterstützung für unsere Kunden. Wir fördern Transparenz und den öffentlichen 

Dialog. Wir halten in Geschäftsangelegenheiten ethische Richtlinien ein. Als Herstellerverband 

vertreten wir vorrangig die Interessen von kleinen und mittelständischen Unternehmen. 

 


